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Unserem Mandanten wurde vorgeworfen, nach dem Fußballländerspiel zwischen England und Deutschland
an einer Schlägerei sowie einem Landfriedensbruch beteiligt gewesen zu sein. Fans der deutschen
Nationalmannschaft sollen in einem Restaurant Fans der englischen Mannschaft gesehen haben.
Anschließend sollen die Deutschen Fans das Restaurant betreten und die englischen Fans zu einer
Schlägerei herausgefordert haben. Dabei kam es, nach Angriff durch einen deutschen Fan, zu einem
Geschädigten auf englischer Seite. Im Zuge dessen flüchteten die Täter in Richtung eines S-Bahnhofes.
Dort kam es erneut zu einer Auseinandersetzung mit englischen Fans und erneut zu einem Geschädigten.
Dort traf auch die Polizei ein und nahm unter anderem unseren Mandanten fest, weil er von der Polizei als
den deutschen Fans zugehörig angesehen wurde.

  

Unser Mandant suchte Rechtsanwalt Dietrich auf und bat ihn um rechtlichen Beistand in dem Verfahren,
wobei er jeglichen Tatvorwurf bestritt. Nach Akteneinsicht und Auswertung der Zeugenaussagen erkannte
Rechtsanwalt Dietrich, dass unser Mandant zufällig am Ort des Geschehens anwesend war und daher von
der Polizei aufgegriffen wurde. Es konnte unserem Mandanten dann weder nachgewiesen werden, dass er
bei dem Geschehen im Restaurant, noch dass er bei dem Geschehen am S-Bahnhof beteiligt gewesen war.
Dass bereits die Zugehörigkeit zu einer unfriedlichen Gruppe für eine Tatbeteiligung ausreichend sein
sollte, war hier sehr fraglich. Rechtsanwalt Dietrich verfasste daher einen Schriftsatz, in dem er seine
Bedenken bezüglich einer etwaigen Beteiligung unseres Mandanten gegenüber der Staatsanwaltschaft
Berlin mitteilte. Daraufhin wurde das Verfahren gegen unseren Mandanten mangels Tatnachweis
eingestellt, noch bevor es überhaupt zu einer Verhandlung kam.
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